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Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Der Stadtrat der Stadt Winterthur hat am 12. März 2014 der Änderung des privaten Ge-
. staltungsplans Spitalparking infolge Aufstockung des Parkhauses zugestimmt. Gegen 

diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 
9. Mai 2014 kein Rechtsmittel eingelegt.' Die Stadt Winterthur ersucht mit Schreiben vom 
27. Mai 2014 um Genehmigung der Vorlage. 

Mit dem privaten Gestaltungsplan wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die Erstel­
lung eines Parkhauses auf dem Areal zwischen den Bahnlinien Richtung Nordwesten und 
Nordosten (Lindstrasse/Rundstrasse) geschaffen. Das Gebiet befindet sich im Eigentum 
der SBB und wird für bahnbetriebliche Zwecke nicht mehr benötigt. Das Parkhaus soll 
den Mangel an Parkplätzen beim Kantonsspital Winterthur beheben . Zu diesem Zweck 
hat die Firma SISKA Heuberger Holding AG mit den SBB ein Baurecht bis Ende 2035 
vereinbart. 

Im Rahmen von Sanierungs- und Neubauprojekten des Kantonsspitals Winterthur muss 
der bisherige Besucherparkplatz beseitigt und für die wegfallenden Parkplätze zwingend 
Ersatz geschaffen werden. Durch das um drei versetzte Parkebenen aufgesto.ckte beste­
hende Parkhaus KSW Lindstrasse/Rundstrasse sollen 100 der 217 wegfallenden Park­
plätze im Sinne einer Notlösung ersetzt werden. Mit insgesamt neu 380 Parkplätzen wird 
das Parkhaus nicht UVP-pflichtig. 

Die Änderung des Gestaltungsplans Spitalparking bezweckt mittels Aufstockung des 
Parkhauses das bestehende Parkplatzdefizit für Beschäftigte und Besucher teilweise zu 
decken, ohne das Entwicklungskonzept der SBB für dieses Areal zu beeinträchtigen . Der 
Lärmschutz wird mit zielgerichteten Massnahmen sichergestellt. 

Im rechtsgültigen Zonenplan befincjet sich das Parkhaus in der Zentrumszone Z3GP. 
Gemäss Art. 48 der Bauordnung sollen im Rahmen von Gestaltungsplänen städtebau­
lich und architektonisch gut gestaltete und funktionsfähige Teilzentren geschaffen wer­
den. Diese Zielsetzung entspricht nur bedingt der Zweckbestimmung des Gestaltungs­
plans. Da der Standort bezüglich des Spitals sehr geeignet ist und die spätere Freigabe 
des restlichen SBB-Areals für zentrumsbildende Nutzungen gewährleistet wird , steht der 
Genehmigung der Änderung des Gestaltungsplans nichts entgegen . 

Die Akten , bestehend aus dem Gestaltungsplan 1 :500, den dazugehörigen Bauvorschrif­
ten und dem Bericht im Sinne von Art. 47 RPV, sind vollständig . 
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Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG) . 

Die Baudirektion verfügt: 

1. Die Änderung des privaten Gestaltungsplans Spitalparking infolge Aufstockung des 
Parkhauses, welcher der Stadtrat der Stadt Winterthur am 12. März 2014 zugestimmt 
hat, wird genehmigt. 

11. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 816.00 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfugung kann innert 30 Tagen , von der Mitteilung an 
gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden . Die Rekursschrift 
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten . Der angefochtene Entscheid 
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen . Die angerufenen Beweismittel sind genau 
zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen . Rekursentscheide des Regierungs­
rates sind kostenpflichtig ; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu 
tragen . 

IV. Die· Stadt Winterthur wird eingeladen , Dispositiv 1 gemäss §§ 6 und 89 PBG öffentlich 
bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Änderungen in der amtli­
chen Vermessung nachführen zu lassen. 

V. Mitteilung an 

Stadtrat Winterthur (unter Beilage von vier Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für RaumentWicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Stadt Winterthur, Departement Bau , Vermessungsamt, Technikumstras·se 81 , 

8402 Winterthur (Nachführungsstelle) 

SISKA Heuberger Holding AG , SISKA BANANE, Brunngasse 6, Postfach 497, 

8401 Winterthur (Rechnungsadresse) 

Amt für 
Raumentwicklung 

Für den Auszug~ 

~;__ 
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VERFÜGUNG 

vom 28. September 2006 

Winterthur. Privater Gestaltungsplan „Spitalparking" 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARV/ 144 /2006 

Der Stadtrat Winterthur stimmte am 5. Juli 2006 dem privaten Gestaltungsplan „Spital­

parking" zu. Gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen 

des Kantons Zürich vom 31. Aug. 2006 wurden gegen diesen Beschluss keine Rechtsmittel 

ergriffen. Mit Schreiben vom 18. September 2006 ersucht der Stadtrat Winterthur um 

Genehmigung der Vorlage. 

Der Gestaltungsplan schafft die rechtlichen Voraussetzungen für die Erstellung eines Park­

hauses auf dem Areal zwischen den Bahnlinien Richtung Nordwesten und Nordosten 

(Lindareal). Das Gebiet befindet sich im Eigentum der SBB und wird für bahnbetriebliche 

Zwecke nicht mehr benötigt. Das Parkhaus soll den Mangel an Parkplätzen beim Kantons­

spital Winterthur beheben. Zu diesem Zweck hat die Firma Siska Heuberger Holding AG 

mit den SBB ein Baurecht bis Ende 2035 vereinbart. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der private Gestaltungsplan „Spitalparking", dem der Stadtra(Winterthur am 5. Juli 

2006 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Der Bauherrschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung entstandenen 

Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

Zustelladresse: Zambrini Architekten AG, Illnauerstrasse 9, 8307 Effretikon 
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(Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Thren Gegenbericht 

innert 20 Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und zudem 

identisch mit der Rechnungsadresse ist). 

Staatsgebühr 

Ausfertigungsgebühr 

Total 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

696.00 

48.00 

744.00 
(Konto 8300.43100000 
Auftrag 83120.40.210) 

ill. Der Stadtrat Winterthur wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss §§ 6 und 89 

PBG öffentlich bekannt zu machen. 

IV. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur (unter Beilage von vier Dossiers), an die 

Kanzlei der Baurekurskommissionen (unter Beilage von einem Dossier), sowie an 

das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers). 

Zürich, den 28. September 2006 
060917 /Obl/Zst 

ARV AmtfOr 
Raumordnung und Vermessung 

~~ 





Privater Gestaltungsplan „Spitalparking" 

mit Zustimmung des Stadtrates Winterthur 

Bauvorschriften 

(neue Fassung, mit eingefügten Änderungen vom 31. Dezember 2013 zur geneh­

migten und rechtskräftigen Fassung vom 28. September 2006) 

1. Bestandteile und Geltungsbereich 

Der Gestaltungsplan besteht aus den nachfolgenden Bauvorschriften sowie 

aus dem Plan Mst. 1:500 vom 31.03.2004/rev. 01.03.2006/rev. 15.05.2013 

Sein Geltungsbereich ist im Plan festgehalten. Der Plan ist integrierender Be­

standteil der Bauvorschriften . 

2. Ergänzendes Recht 

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes be timmt, sind die per Datum seines 

Inkrafttretens gültigen Vorschriften der Bau- und Zonenordnung der Stadt 

Winterthur massgebend. 

3. Zweck 

Der private Gestaltungsplan „Spitalparking" bezweckt, mittels Erstellung ei­

ne Parkhauses das für Beschäftigte und Besucher des Kantonspital Win­

terthur seit Jahren bestehende, massive Parkplatzdefizit zumindest teilweise 

zu decken, ohne das langfristige Entwicklungskonzept der SBB für die e 

Areal negativ zu präjudizieren. Das Parkhaus wird deshalb gestützt auf einen 

für 30 Jahre abgeschlossenen Baurechtsvertrag als Zwischennutzung konzi­

piert. 
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4. Nu tzweise/Lärmempfindlichkei tsstuf e 

Im dafür ausge chiedenen Gebiet wird ausschliesslich ein Parkhaus (Spital­

parking) realisiert. 

Der Betriebslärm des Parkhauses darf an den relevanten Empfangspunkten 

der Umgebung die Planungswerte der Empfindlichkeitsstufe III, in der Quar­

tiererhaltungszone (mit Ausnahme der höher eingestuften Liegenschaft 

Kat.Nr. 9489) jene der Stufe II nicht überschreiten. 

5. Bauvorschriften Parkhaus 

Das Parkhaus ist innerhalb des im Plan ausgewiesenen Bereiches neu mit 

höchstens 5 Ge chossen und innerhalb der vorgeschriebenen Mantellinien 

(Schnitt) zu realisieren. Die Durchstossung der maximalen Gebäudehöhe ist 

nur mit technisch bedingten Aufbauten (insbesondere Liftüberfahrt, Trep­

penhausüberdachung) zulässig. 

Die Parkhau fas ade zur Rundstrasse ist bi und mit Höhe Absturzsicherung 

schalldicht auszuführen. 

6. Gestaltung 

Bei der Erstellung und Aufstockung des Parkhauses (insbesondere auch be­

züglich Materialwahl und Farbgebung) und bei der Konzeption des Frei­

raums ist auf gute Gestaltung und Einordnung zu achten. Die bestehenden 

Alleebäume und die Freiflächen bleiben erhalten. 

7. Erschliessung / Verkehr 

7.1. Die Zu- und Wegfahrtsbereiche zum Parkhaus und die Fussgängerverbindung 

zum Kantonsspital sind im Plan dargestellt. 

Die Fussgängererschliessungen sind behindertengerecht zu realisieren. 
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7 .2. Im Parkhaus „Spitalparking" sind maximal 380 Parkplätze für den Bedarf des 

Kantonspitals zulässig. Die Parkplätze sind kostendeckend zu bewirtschaften. 

7.3. Die Erschliessung der verbleibenden SBB-Personal-Parkplätze zur Lindstras­

se ist grundbuchlich gesichert. Die Notzufahrt für Löschfahrzeuge SBB und 

Stadt bleibt be tehen. 

8. Altlasten 

Der Gestaltungsplanbereich ist im SBB-Altlastenkataster wie folgt eingetra­

gen: Belastet, weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig. 

Die Verhältnisse bleiben durch die vorgesehene Aufstockung des Parkhauses 

unverändert. 

9. Inkrafttreten 

Die Änderungen des privaten Gestaltungsplanes treten mit der amtlichen 

Publikation der kantonalen Genehmigung in Kraft. Im Übrigen bleibt der von 

der Baudirektion am 28. September 2006 genehmigter private Ge taltungs­

plan „Spitalparking" unverändert. 

Winterthur, 31. Dezember 2013 

Siska Heuberger Holding AG: 

µ) ~A~ 0 ••••• , ' (tV·V~ 
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